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DER PADAGOGISCHE BEOBANCIITER

IM KANTON ZURICH
Organ des Ziircher Kantonalen Lehrervereins - Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung

ERSCHEINT MONATLICH EIN- BIS ZWEIMAL

47. JAHRGANG | NUMMER 15 | 23. OKTOBER 1953

H. C. Kleiner.: Schulgesetz gebung
von Bund und Kanton Ziirich

Vor einiger Zeit erschien im Kantonalen Lehrmittel-
verlag die Schrift «Schulgesetzgebung vorn Bund und Kan-
ton Zirich», von H. C. Kleiner. Der Verfasser, der seit
dem Bestehen des kantonalen Oberseminars als Lehrer fiir
Schulgesetzeskunde wirkte, mag bei der Abfassung des
126 Seiten umfassenden Biichleins in erster Linie an einen
Leitfaden fiir seine Schiiler gedacht haben. Die Schrift
wurde aber mehr als dies: Sie ist auch ein wertvolles Vade-
mecum fiir jeden amtierenden Lehrer.

Triger der ziircherischen Volksschule sind Staat und
Gemeinde. Nicht nur die kantonalen Organe ordnen in
Gesetzen, Verordnungen und Reglementen das Schul-
wesen, auch die Gemeinden sind zum Erlass zusitzlicher
Bestimmungen berechtigt. Dazu kommen die einschligi-
gen Bestimmungen des Bundes (Art. 27 BV, Bundesgesetz
betr. die Unterstiitzung der 6ffentlichen Primarschule, Be-
stimmungen der Militdrorganisation iiber den Turnunter-
richt usw.). Bei dieser Vielgestaltigkeit ist eine klare
Uebersicht nicht leicht moglich. Verwirrend wirkt auch
der Umstand, dass die Organisation der Volksschule nicht
durch ein einziges Gesetz geregelt wird, sondern durch
eine ziemlich reiche Zahl von Gesetzen, angefangen mit
dem «Gesetz iiber das gesamte Unterrichtswesen des Kan-
tons Ziirich vom 23. Dezember 1859» bis zum Besol-
dungsgesetz vom Jahre 1949. Und wer vermag sich erst
noch auszukennen in dem Gestriipp aller Verordnungen,
Reglemente, Beschliisse und Verfiigungen?

Dem Verfasser der «Schulgesetzgebung von Bund und
Kanton Ziirich» ist es gelungen, eine umfassende Ueber-
sicht zu geben, indem er ordnend und sichtend sich auf
das Wesentliche beschriankt und dieses mit vorbildlicher
Klarheit in Aufbau und Formulierung darbietet. Die ein-
zelnen Gebiete sind iibersichtlich geordnet und enthalten
jeweilen nicht bloss die einschligigen Gesetzestexte, son-
dern auch die sie beriihrenden Bestimmungen aus den
Verordnungen, Reglementen und Verfiigungen. Die er-
schopfenden Darstellungen ergeben ein gut fundiertes
Gesamtbild und ersparen dem Ratsuchenden ein miih-
sames Durchblittern der Sammlung von Gesetzen und
Verordnungen iiber das Schulwesen. Wo es zur Abklirung
einer Frage notig ist, weitere Gesetzesbestimmungen
(ZGB, StGB, OR usw.) in die Betrachtung miteinzubezie-
hen, tut es der Verfasser.

Besonders wertvoll wird die Schrift fiir den amtieren-
den Lehrer dadurch, dass sich der Verfasser speziell ein-
gehend mit den Fragen befasst, die jeden Tag an uns her-
antreten und fiir jeden von uns unter Umstinden von
grosster Tragweite werden konnen. Ausfiihrlich wird die
Haftpflicht des Lehrers behandelt; ebenso die Schweige-
und Anzeigepflicht, deren Nichtbeachtung einen Lehrer
in sehr unangenehme Situationen bringen kann. Ein sehr
instruktiver Abschnitt befasst sich mit der Rechtsnatur
der Anstellung an einer 6ffentlichen Schule, in dem Pro-
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bleme erortert werden, iiber die wir uns meist kaum
Rechenschaft zu geben bemiihen, die aber fiir uns sehr
lebensnah sind.

Die Arbeit beschrinkt sich nicht darauf, einen Auszug
aus den Gesetzen und Verordnungen zu bieten. In kurzen
Kommentaren werden wenn nétig die Texte erldutert und
prézisiert, und sehr oft werden zur Abklirung strittiger
Punkte Rekursentscheide zitiert. Dank der grossen Sach-
kenntnis des Verfassers und dank seiner souverinen Art,
den Stoff zu meistern, wird das Werk zu einem #usserst
wertvollen Berater. Zudem diirfte es dazu geeignet sein,
unser im allgemeinen nicht sehr ausgeprigt entwickeltes
«juristisches Denken» zu schulen.

Wenn jemand dazu berufen war, diese Schrift zu ver-
fassen, so sicher H. C. Kleiner. Seine Arbeit ist das Er-
gebnis seines Wirkens als Lehrer am kantonalen Ober-
seminar. Nicht minder wertvoll wirkte sich aber auch
seine vielseitige Erfahrung als langjahriger Prasident des
ZKLV aus. Sehr viele Kollegen haben bei ihm wihrend
seiner Amtszeit Rat gesucht und wertvolle Hilfe gefun-
den. In seiner Schrift «Schulgesetzgebung von Bund und
Kanton Ziirich» wirkt der Verfasser weiterhin als sach-
kundiger und wohlwollender Berater der Lehrerschaft.
Treffend bemerkt die Erziehungsdirektion im Vorwort:

«Herausgewachsen aus seiner Vorlesung iiber Schul-
gesetzeskunde am kantonalen Oberseminar, leistet die
Arbeit von H. C. Kleiner eine erschopfende Darstellung
des Schulrechtes auf eidgenéssischem und kantonalem
Boden, die nicht nur den angehenden, sondern auch den
im aktiven Schuldienst stehenden Lehrern als Nachschla-
gewerk willkommen sein wird.» F

Tuberkulosekranke Lehrer

Die Frage der Lohnzahlungen und Rentenleistungen
an tuberkulosekranke Lehrer hat den Kantonalvorstand
immer wieder beschiftigt, und er hat sich im Laufe der
Zeit eine reiche Dokumentation verschafft.

Den Ziircher Lehrer wird vor allem interessieren,
welche Grundsitze und Richtlinien in unserm Kanton
massgebend sind. Wir zitieren deshalb aus einer uns von -
der Erziehungsdirektion freundlicherweise zusammenge-
stellten Orientierung:

«Nach kantonalem Besoldungsrecht werden Erkran-
kungen an Tuberkulose und dadurch bedingte Schulein-
stellungen wie andere Krankheiten behandelt. Gemiss
§ 9 der Vollziehungsverordnung zum Lehrerbesoldungsge-
setz erhilt ein erkrankter Lehrer wihrend sechs Monaten
die volle Besoldung, wihrend weitern drei Monaten 75 %
und fiir die weitere Dauer des Krankheitsurlaubes eine
Teilbesoldung, die der Rente im Pensionierungsfall (ohne
Teuerungszusatzversicherung, jedoch zuziiglich 17 %
Teuerungszulage) entsprechen wiirde. Dabei werden ver-
schiedene Arbeitsunterbrechungen in einem Zeitraum
von anderthalb Jahren in analoger Anwendung von § 89
der Vollziehungsbestimmungen zur Verordnung tiber die
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Amtsstellung der kantonalen Beamten und Angestellten
fiir die Berechnung der Dauer und Héhe dieser abgestuf-
ten Besoldungsberechtigung zusammengerechnet. Diese
Zusammenrechnung kommt insbesondere dann zur An-
wendung, wenn nach einer Erkrankung der Schuldienst
wieder aufgenommen wird, nachtriglich aber noch eine
Nachkur notwendig wird.

Wird nach diesen Bestimmungen die Besoldung auf
den Betrag der Rente reduziert, so kann gemiss § 9, Ab-
satz 2, der Vollziehungsverordnung zum Lehrerbesol-
dungsgesetz in besondern Fillen der Regierungsrat hohere
Leistungen zusprechen. Hiebei gelangen § 37 der eidge-
nossischen Vollziehungsverordnung vom 20. Juni 1930
und § 28 der kantonalen Verordnung vom 15. Oktober
1931/5. April 1950 zum Bundesgesetz betreffend Mass-
nahmen gegen die Tuberkulose zur Anwendung, wonach
der Regierungsrat eine angemessene Unterstiitzung ge-
wiahren kann, wenn ein an Tuberkulose erkrankter Lehrer
ohne seine Schuld in Not gerit. Die Unterstitzung darf
zusammen mit einer Teilbesoldung oder Rente hochstens
75 % der zuletzt bezogenen Besoldung, inbegriffen die
Gemeindezulage, betragen. An diese zusitzliche Unter-
stiitzung gewihrt der Bund einen Beitrag von 50 %.

Muss ein Lehrer zufolge Tuberkulose dauernd in den
Ruhestand versetzt werden, erhilt er nach Massgabe des
allgemeinen Invaliditdtsgrades die durch den Regierungs-
rat festzusetzende Invalidenrente gemdss den Bestimmun-
gen der Statuten der kantonalen Beamtenversicherung,
wozu auf Grund der Tuberkulosegesetzgebung auch in
diesem Falle eine zusitzliche Unterstitzung gewihrt wer-
den kann. Nach altem Leistungsgesetz wurde ein Ruhe-
gehalt zugesprochen, woran der Bund einen Beitrag lei-
stet. ..

Bei der Gewihrung von Urlaub zum Zwecke von
Nachkuren ist unsere Direktion bestrebt, eine griindliche
Erholung moglichst zu erleichtern. Ebenso sucht der Re-
gierungsrat bei der Gewihrung zusitzlicher Unterstiitzun-
gen in weitgehendem Masse den 6konomischen Verhilt-
nissen und schweren Folgen einer lingeren Erkrankung
Rechnung zu tragen.»

Wenn auch die durch die Einfithrung des Lehrerbesol-
dungsgesetzes vom 3. Juli 1949 eingetretene schwerwie-
gende Verschlechterung — frither in Notfillen voller
Lohn bis zu zwei Jahren! — gerade in diesen Tuberkulose-
fillen immer wieder schmerzliche Gefiihle wachruft, so
darf doch anderseits mit Genugtuung: vermerkt werden,
dass die Erziehungsdirektion grosses Verstindnis bekun-
det und dazu bereit ist, Not zu lindern, so weit dies nach
den heutigen gesetzlichen Bestimmungen noch tunlich ist.

Da nun aber der Regierungsrat nur «in besondern Fil-
len», das heisst «wenn ein an Tuberkulose erkrankter Leh-
rer . . . in Not gerdt», hohere Leistungen zusprechen kann,
miissen in jedem einzelnen Falle Schritte unternommen
werden, um dem Erkrankten den Genuss dieser Unter-
stiitzung zu verschaffen. Meistens ist es dem erkrankten
Lehrer, oft aber auch seinen Angehorigen nicht moglich,
die vorgeschriebenen Schritte selber in die Wege zu
leiten. Es ist deshalb dringend notwendig, dass sich die
gesunden Kollegen einschalten und vor allem daran den-
ken, dem Kantonalvorstand jeweilen sofort Meldung zu
erstatten, wenn ihnen bekannt wird, dass ein Kollege oder
eine Kollegin an Tuberkulose erkrank: ist. Der Kanto-
nalvorstand ist dann in der Lage, erkrankten Kollegen
und ihren Angehorigen mit Ratschligen beizustehen und
sich fiir eine moglichst weitherzige Beurteilung ihrer Ge-
suche einzusetzen.

Der Kantonalvorstand
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Beamtenversicherungskasse
Auns dem Jahresbericht 1952 der Finangdirektion

Mitgliederbestand
Der Bestand an Versicherten
und ihre Gliederung am 31. Dezember 1952 ergibt sich

aus der folgenden Zusammenstellung:

Vollversicherung  Sparversicherung

1. Allg. Verwaltung

Minner Frauen Minner Frauen Total
und Rechtspflege 1568 250 981 335 3134
2. Staatliche Anstal-
ten und Betriebe
(Spitéler usw.) 572 334 265 987 2158
3. Primar- und Se-
kundarschule . . 1805 695 2L 95 295546
4. Arbeitsschule . . — 426 —= 7 433
5. Hauswirtschaft-
liche Fort-
bildungsschule . T — 3 80
6. Ubrige kantonale
Schulen v & | (i | — — 28
7. Pfarrer . 254 1 11 — 266
8. Kantonspolizei 4631) — — — 463
9. Angeschlossene
Gemeinden und
Unternehmen 13207 . 555 112 995
Total 5192 2011 1431 1469 10103
Vorjahr 5135 1965 1322 1266 9 688

Der Bestand an Rentenbeziigern nahm im Berichtsjahr
folgende Entwicklung:
1. Renten gemiss Kassenstatuten:

Ende 1951 Zuwachs Abgang . Ende 1952
Altersrentner . 381 89 34 436
Invalidenrentner . 251 44 16 279
Witwen. . . . - 386 36 17 405
Waisen: . . ... 63 11 5 69
Verwandten-
rentenbeziiger . . 2 1 — 3
Unverschuldet :
Entlassene . . . 2 9, = 4
Total 1085 183 7 1196
Vorjahr 1013 120 48 1085

2. Renten gemiss Statuten der ilbernommenen Witwen-
und Waisenstifrungen: ;
Witwens: = 453 20 21 452
Waisen . . . . 46 3 5 44
Verwandten-
rentenbeziiger . . 33 1 4 30
Total 532 24 30 526

Der Bestand an pramienpflichtigen Rubegebaltsbezii-
gern und freiwillig Versicherten der iibernommenen Wit-
wen- und W aisenstiftungen hat sich von 336 auf 318 Mit-
glieder vermindert.

Kassenverkehr
Die Vollversicherung richtete folgende Leistungen aus:

1. Renten gemiss Kassenstatuten: Fr.
Altersrenten 1 926 694.30
Invalidenrenten . R 937 906.05
Renten wegen unverschuld. Entlassung 16 710—
Witwenrenten 849 565.25
Waisenrenten 31 824.75
Verwandtenrenten S 2 909.20

Total 3 765 609.55
Vorjahr 3 265 823.65

1) inklusive 49 Pensionierte des Kantonspolizeikorps (nur
Hinterbliebenenversicherung).
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2. Hinterbliebenenrenten gemiss Statuten
der ibernommenen Witwen- und
Waisenstiftungen . . . . . . . 802700—
An einmaligen Abfindungen und Auskinfen von Wit-
wenrenten wurden Fr. 42 320.70 ausbezahlt.
Aus der Sparversicherung kamen folgende aufgezinste
Sparguthaben (inkl Arbeitgeberbeitrag) zur Auszahlung:

infolge Alters,

Invaliditit oder un- infolge Todes Total
verschuldetc;'rEmlassung > -
1952 283 584.50 93 25640 376 840.90
Vorjahr 204 897.05 36 203.90 241 100.95

Die Riickzahlungen an persinlichen Einlagen betrugen:

aus der Vollversicherung . 406 601.60
aus der Sparversicherung 229 242.65
635 844.25
Vorjahr 562 754.30

aus den iibernommenen Witwen- und
Waisenstiftungen : 8 650.—
Total 644 494.25

An Beitrigen der Versicherten und der Arbeitgeber
wurden in die Versicherungskasse eingelegt:

iiber 6Ojihrigen Versicherten um 10 % erhoht wurde.
Auf Grund dieser Statuteninderung hat der Regierungs-
rat, gestiitzt auf § 18, Absatz 3, des Beamtenversicherungs-
gesetzes die wichtigsten Vollziehungsbestimmungen be-
schlossen und die Finanzdirektion zum Erlass der weite-
ren erforderlichen Ausfiihrungsbestimmungen ermichtigt.

Neue Versicherungsvertrige wurden mit der Ge-
meinde Biilach, den reformierten Kirchenpflegen St. Peter
Ziirich und Seebach sowie mit dem Kirchenrat des Kan-
tons Ziirich fiir den neuernannten landeskirchlichen Ehe-
berater abgeschlossen. Ausserdem haben 17 Schul- und
11 Kirchgemeinden ihre freiwilligen Gemeindezulagen
an die Lehrer und Pfarrer zusitzlich bei der Beamtenver-
sicherungskasse versichert.

Ziirch. Kant. Lehrerverein
Aus den Sitzungen des Kantonalvorstandes

17. Sitzung, 9. Juli 1953, Ziirich

Der Kantonalvorstand wird der Erziehungsdirektion
den Dank aller Lehrer aussprechen, welche von der Cassi-

Angeschlossene

Schul- und Kirchgemeinden

Mitglieder Staat Gemeinden und fir Anteil am fiir freiwillige Total
Unternchmen Grundgehalt Zulage
Fr. Fr. Fr. Er Bt Fr.
Vollversicherung 3 983 608.45 4110 425.25 509 069.80 563 436.45 45 715.10 9 212 255.05
Sparversicherung 910 376.70 809 155.50 95 003.95 6 927.55 3250 1 821 496.20
Total 4 893 985.15 4919 580.75 604 073.75 570 364.— 45 747.60 11 033 751.25
Vorjahr 4528 027.65 4576 327.75 558 874.10 523 460.45 19 104.15 10 205 974.10

In den Fr.11 033 751.25 vereinnahmten Beitrigen
sind Fr. 519 810.60 Einkaufsbetrige fiir die Erthchung der
anrechenbaren Besoldung um 10 % gemiss Kantonsrats-
beschluss vom 27. Oktober 1952 (Fr. 259 749.20 Mitglie-
der-, Fr. 218 773.30 Staats- und Fr. 41 288.10 Arbeit-
geberbeitrige Dritter) enthalten.

Vermogen und Zinsertrag
Das Vermdogen der Kasse belief sich auf:

Aﬂteil dex' 31.Dcz;:mber 1952 Vclw:jahr
Vollversicherung 105 490 26545 97 097 038.54
‘Sparversicherung 9 712 035.05 8 684 112.75

Total 115 202 300.50 105 781 151.29

Vorjahr

An Zinsen und Dividen- Er. =3
3 619 40536 3 342 166.80

den wurden insgesamt
vereinnahmt. Davon
wurden beansprucht:
fiir die Verzinsung der

Sparguthaben 205 696.55 184 331.50
Der auf die Vollversiche-

rung entfallende Netto-

ertrag von 3 413 70881 3 157 835.30

entspricht einer mittleren Verzinsung des Vermogens von

3,37 % (3,39 %)-
Verwaltung

Mit Beschluss vom 27. Oktober genehmigte der Kan-
tonsrat eine vom Regierungsrat am 10. Oktober beschlos-
sene Erginzung und Abinderung des § 14 der Statuten
der Beamtenversicherungskasse vom 18. Dezember 1950,
wonach ein teilweiser Einbezug der Teuerungszulagen in
die anrechenbare Besoldung ermdglicht und gleichzeitig
in Anwendung dieser neuen Statutenbestimmung die an-
rechenbare Besoldung mit Wirkung ab 1. November fiir
samtliche Voll- und Sparversicherte mit Einschluss der
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nelli-Vogel-Stiftung mit einem Gedichtbande beschenkt
worden sind, und sie bitten, diesen Dank an das Kurato-
rium der Stiftung weiterzuleiten.

Die dem ZKLV von der «Unfall Winterthur» tiber-
wiesene Primienkommission von Fr 341.65 wird wie iib-
lich in den Anna-Kuhn-Fonds des ZKLV eingelegt.

Zwei neue Vorfille zeigen, dass der Kantonalvorstand
dem Problem der Militirdienst leistenden Verweser wei-
terhin seine ungeteilte Aufmerksamkeit schenken muss.

Es ist ein zweiter Fall bekannt geworden, wo die ver-
trauensirztliche Untersuchung fiir die Aufnahme in die
BVK zum offensichtlichen Nachteil des Lehrers erst viel
zu spat erfolgt ist.

Die Berechnung der Einkaufssummen fiir Lehrer,
welche bei der Einordnung in die BVK voriibergehend
nicht im staatlichen Schuldienst standen oder nach jahre-
langer praktischer Bewihrung in einem andern Kanton
an eine Schule des Kantons Ziirich gewahlt wurden, zeigt,
dass die bei der Einordnung erlassenen Bestimmungen
diesen Spezialfillen nicht gerecht werden. Im besondern
kann sich der KV mit der massiven Reduktion, welche die
BVK bei der Anrechnung der in die Witwen- und Wai-
senstiftung einbezahlten Betrige vornimmt, nicht einver-
standen erkliren. Der KV wird zwei Kollegen mit Ein-
gaben unterstiitzen und in einer weitern Eingabe die An-
rechnung der in die Witwen- und Waisenstiftung einbe-
zahlten Betrdge zur Sprache bringen.

Am 22. August 1953 wird eine Prisidentenkonferenz
stattfinden, die sich vor allem mit der Reorganisation der
Mitgliederwerbung zu beschiftigen haben wird.

18. Sitzung, 20. August 1953, Zirich

Kollege Gottfried Wolf, alt Sekundarlehrer in Wald,
ist in seinem 61. Altersjahre gestorben. Kurz vor seinem
Tode ist dem unentwegten Kimpen durch Vizeprisident
J. Binder der Dank des KV fiir seine fiir die Lehrerschaft
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besonders im Kantonsrat geleisteten Dienste ausgespto-
chen worden.

Prisident J. Baur hat im Namen des KV Prof. Dr.
Hans Stettbacher zu seinem 75. Geburtstage gratuliert.

Der KV verurteilt die Art und Weise, wie alt Erzie-
hungsrat K. Huber in einer Artikelserie iiber die Revision
der Volksschulgesetzgebung im «Volksrecht» Prisident
J- Baur abkanzelte. Der KV stellt sich geschlossen hinter
den Prisidenten des ZKLV. Er hofft, die unerfreuliche
Angelegenheit mit der Publikation der von J. Baur ver-
fassten Entgegnung im PB (siche Nr. 11 vom 21. August
1953) ad acta legen zu konnen.

Die Sektion Pfiffikon hat an Stelle von M. Zingg,
Sekundarlehrer in Russikon, zum neuen Delegierten und
Sektionsquéstor gewdhlt: H. Baumann, Sekundarlehrer,
Weisslingen. Als der Sektion neu zustehender Delegierter
ist A. Schwarz, Primarlehrer, Lindau, abgeordnet worden.

Die Antwort der Finanzdirektion auf unsere Eingabe
betreffend den nachtriglichen Uebertritt aus der Witwen-
und Waisenstiftung in die BVK lisst erkennen, dass die-
ses Problem seinerzeit nicht diskutiert worden ist. Die
BVK behandelt den Uebertritt aus der Witwen- und Wai-
senstiftung (WWSt) in die BVK als Austritt aus der
WWSt. Der KV betrachtet dies als willkiirlich. Er wird
darum die Finanzdirektion ersuchen, ihm Gelegenheit zu
einer Besprechung dieser Angelegenheit zu geben.

Dem Entscheid des Regierungsrates in einem Rekurs
gegen eine Aufnahmeverfiigung der BVK entnehmen wir
folgende Punkte: a) Wer am 1. Januar 1950 nicht im
Staatsdienst tdtig war, hatte damals keinen Ruhegehalts-
anspruch. Da eine nachtrigliche Erhohung des damals
errechneten und vom Kantonsrate anerkannten Eintritts-
defizites nicht angeht, kann in der Folge auch kein (zwar
nach der frithern Ordnung reaktivierbarer) (Beifiigung
des Verfassers) aus frithern Dienstjahren errechneter
Ruhegehaltsanspruch geltend gemacht werden. b) Die
angefochtene vertrauensirztliche Aufnahmeuntersuchung
(die mit fast zweijahriger Verspdatung vorgenommen
wurde) (Erginzung durch den Verfasser) soll durch eine
vertrauensirztliche Nachuntersuchung oder eine Ober-
expertise abgekldrt werden.

Es gibt Lehrer, welche im Zeitpunkt der Einordnung
in die BVK nicht Mitglieder der WWSt waren. Fiir sie
soll bei der Berechnung der fiir die Hinterbliebenenver-
sicherung massgebenden Versicherungsjahre der 1. Ja-
nuar 1950 als Ausgangspunkt gewdhlt werden, wenn sie
nicht die Differenz gegeniiber den fiir die Alters- und
Invalidititsversicherung massgebenden Versicherungsjah-
ren einzukaufen wiinschen. Verheirateten Lehrerinnen
wird der KV anraten, diesen Nacheinkauf nicht vorzuneh-
men, da die von der BVK errechneten Einkaufssummen
sehr hoch sind. Die Versicherungskasse der Stadt Ziirich
wird dem Vernehmen nach eine besondere Regelung vor-
bereiten, welche dieser Lehrerkategorie moglichst weit
entgegenkommen soll.

Die Eingabe der Volksschulgesetzkommission des
ZKLV ist bereinigt. Die Vorstinde der Oberstufen- und
der Sekundarlehrerkonferenz sollen nun eingeladen wert-
den, zuhanden der Kommission Lehrplanvorschlige aus-
zuarbeiten. Die Orientierung J. Baurs an der Synodalver-
sammlung wird sich auf die Eingabe stiitzen.

In dem schon frither gemeldeten Streitfall zwischen
einem Kollegen und einer Kollegin wird der KV ver-
suchen, den Abschluss eines Vergleichs zu veranlassen.

Zur Unterstiitzung des Gesetzes iiber die Erhéhung
der Teuerungszulagen an die Beziiger staatlicher Renten
und Ruhegehilter, iiber das am 13. September 1953 ab-
gestimmt wird, beteiligt sich der ZKLV an der Propa-
ganda-Aktion der Personalverbinde; ausserdem wird im
PB vom 11. September 1953 ein Aufruf fiir die Annahme
der Vorlage werben.

In zwei Umschulungskursen sollen besonders ausge-
wihlte Bewerber aus den Reihen der Hochschulstudenten
die Moglichkeit erhalten, sich auf das Sekundarlehramt
vorzubereiten und damit den auf dieser Stufe zu erwar-
tenden Lehrermangel eindimmen zu helfen.

KV-Mitglied Eugen Ernst, Sekundarlehrer in Wald,
wird am 12. September 1953 mit der zweiten Gruppe der
schweizerischen Korea-Mission fiir sechs Monate nach
dem Fernen Osten verreisen. Der Kantonalvorstand be-
schliesst, E. Ernst fiir diese Zeit von seinen Funktionen
im KV zu beurlauben.

19. Sz't:zung, 3. September 1953, Ziirich

Dem Wunsch von alt Erziehungsrat K. Huber, im PB
eine «Richtigstellung» erscheinen zu lassen, wird entspro-
chen; das dazu von J. Baur verfasste, ebenfalls in versohn-
lichem Tone gehaltene Schlusswort wird gutgeheissen.
(Vgl. PB Nr. 12 vom 11. September 1953!)

Verschiedene Versicherungsfragen werden, vor allem
im Hinblick auf eine bevorstehende Aussprache mit der
Finanzdirektion, auf Grund neuer Dokumentation weiter-
besprochen.

Die Erziehungsdirektion orientiert wunschgemiss iiber
die Berechnung der Lohnzahlungen bzw. Rentenleistun-
gen an tuberkulosekranke Lehrer. Die Leser des PB sollen
mit den Hauptpunkten dieser Orientierung bekanntge-
macht und alle Mitglieder eingeladen werden, dem KV
jeweilen Meldung zu erstatten, wenn ein Tb-Fall bekannt
wird (siehe Seite 57 dieser Nummer! ). E. W.

(Schluss folgt)

Mitgliederwerbung

Vom 1. Januar bis zum 12. Oktober 1953 sind der Mit-
gliederkontrolle des ZKLV folgende Neueintritte gemel-
det worden:

Sektion Anzabl der Neueintritte
Zitichs L - G e sy
Affoltern: g s 48
Horgen:.. ;. o2 a1 D
Mellenes o oo s et g
Fhinwilz oot e B S g
Ustero- o o s A o ie i 6
Pfiffikon R e
Winterthut -~ -7 D f=s9ae S8 38
Andelfingen- .- 0 T e 00
Bulach= =% ¢ 0 o= 2% 13
Phelsdorfes o os L oa g
Zusammen . . 164

Der Kantonalvorstand mochte es angesichts dieser
recht erfreulichen Zwischenbilanz nicht unterlassen, all
denen herzlich zu danken, welche sich fiir die Mitglieder-
werbung eingesetzt haben Wir hoffen, dass auch im letz-
ten Quartal die giinstige Entwicklung anhalte und der
ZKLYV bis Ende des Jahres noch einen kriftigen Zuwachs
erfahre. Alle helfen tiichig mit!

Der Kantonalvorstand

Redaktion des Pidagogischen Beobachters: E. WEmNMANN, Sempacherstrasse 29, Ziirich 32

1130

(60) °



	Der Pädagogische Beobachter im Kanton Zürich : Organ des Zürcher kantonalen Lehrervereins : Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung, 23. Oktober 1953, Nummer 15

